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/Zweltes Vatıkanısches Konzıl
» Der bleibende Wert einer ei0orm für dıie Neuevangelısierung«

Von Aatp VUun Bühren, Rom

Internationale {agung der Päpstlichen Untversitä Santa (’roce
In Rom, I.— Maı 207177

DDas Zweıte Vatıkanısche Konzıl (1962-—1965) gılt In der modernen Kırchenge-
schıichte als eın epochales Großere1ign1s, obwohl Jahre In hıstorischer Hınsıcht e1in
kurzer Zeıitraum SINd. ber dıe Journalıstische Berichterstattung wurde das Konzıl VON
einer weltweıten Öffentlichkeit aufimerksam verTfolgt, auch außerkirchlich DıIie hohe
Tahl VON 2 000 hıs 2 500 Bıschöfen AUS er Welt. dıe stımmberechtı1gt teilnahmen.
1eß eınen gesamtkırchlichen C’harakter der Konzıilsdekrete erwarten DıIie Konzilsvä-
ter dıskutierten über Grundfragen Gilaube, en und Dıiszıplın der katholische
Kırche., nıcht zuletzt über dıe Öökumeniısche emühung Tür dıe Eınheıt der Chrısten.
Der 1C eINZ1IZ aut dıe Konzılsversammlung genuügt allerdings nıcht. dıe edeuU-
[ung des Zweıten Vatıkanum beurtelilen können. s zudem eiıner Interpreta-
tion und Wertung der Konzıilstexte miıt ıhrer Kezeption 1m kırchlichen en

Dies Wr das ema eıner iınternationalen Jlagung In KRom der Päpstlıchen Uni-
versıtät Santa Croce (3.—4 Maı mıt dem 1te »Zweıtes Vatıkanısches Konzıl

Der bleibende Wert eiıner Reform Tür dıe Neuevangelısıerung«. Unter der Schıirm-
herrschaft des Erzbischofs VON München und Freising, ardına Reiınhard MarxXx,
sprachen und dıskutierten ZWaNZlg Fachleute über Kedaktionsgeschichte, eolog1-
schen Gehalt und Kezeption er sechzehn Konzılsdekrete

Der Eröffnungsvortrag VOIN Johannes TO om zeıigte dıe Krıiterien Tür dıe
Okumenizität des Zwelıten Vatıkanum 1m Kontext der Konzılıengeschichte auTt. In
der Kırchengeschichtsschreibung wırd das /Zweıte Vatıkanum als 21 Okumenisches
Konzıl gezählt Als ranghöchste Kırchenversammlung, dıe dıe katholıische Kırche
kennt. besıtzen Okumenische Konzılıen oberste lehramtlıche Autorıtät. Allerdings
werde dıe Okumenizität des Zweıten Vatıkanum mıtunter bezweılelt, rohe., auch
N Rücksicht auft dıe Öökumenıschen Bezıehungen den Ostkırchen TO WI1IEeS
darauftf hın, ass dıe Ansıcht, ach dem Großen Schıisma VOIN 1054 hätten keıne Oku-
menıschen Konzılıen mehr abgehalten werden können. eindeut1ig der Kırchenkonsti-
tutiıon » Lumen gentium« wıderspreche, dıe besagt: » DIe einNzZIge Kırche Christı144  Zweites Vatikanisches Konzil  »Der bleibende Wert einer Reform für die Neuevangelisierung«  Von Ralph van Bühren, Rom  Internationale Tagung an der Päpstlichen Universität Santa Croce  in Rom, 3.-4. Mai 2012  Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) gilt in der modernen Kirchenge-  schichte als ein epochales Großereignis, obwohl 50 Jahre in historischer Hinsicht ein  kurzer Zeitraum sind, Über die journalistische Berichterstattung wurde das Konzil von  einer weltweiten Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt, auch außerkirchlich. Die hohe  Zahl von 2.000 bis 2.500 Bischöfen aus aller Welt, die stimmberechtigt teilnahmen,  ließ einen gesamtkirchlichen Charakter der Konzilsdekrete erwarten. Die Konzilsvä-  ter diskutierten über Grundfragen zu Glaube, Leben und Disziplin der katholischen  Kirche, nicht zuletzt über die ökumenische Bemühung für die Einheit der Christen.  Der Blick einzig auf die Konzilsversammlung genügt allerdings nicht, um die Bedeu-  tung des Zweiten Vatikanum beurteilen zu können. Es bedarf zudem einer Interpreta-  tion und Wertung der Konzilstexte mit ihrer Rezeption im kirchlichen Leben.  Dies war das Thema einer internationalen Tagung in Rom an der Päpstlichen Uni-  versität Santa Croce (3.-4. Mai 2012) mit dem Titel »Zweites Vatikanisches Konzil  — Der bleibende Wert einer Reform für die Neuevangelisierung«. Unter der Schirm-  herrschaft des Erzbischofs von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx,  sprachen und diskutierten zwanzig Fachleute über Redaktionsgeschichte, theologi-  schen Gehalt und Rezeption aller sechzehn Konzilsdekrete.  Der Eröffnungsvortrag von Johannes Grohe (Rom) zeigte die Kriterien für die  Ökumenizität des Zweiten Vatikanum im Kontext der Konziliengeschichte auf. In  der Kirchengeschichtsschreibung wird das Zweite Vatikanum als 21. Ökumenisches  Konzil gezählt. Als ranghöchste Kirchenversammlung, die die katholische Kirche  kennt, besitzen Ökumenische Konzilien oberste lehramtliche Autorität. Allerdings  werde die Ökumenizität des Zweiten Vatikanum mitunter bezweifelt, so Grohe, auch  aus Rücksicht auf die ökumenischen Beziehungen zu den Ostkirchen. Grohe wies  darauf hin, dass die Ansicht, nach dem Großen Schisma von 1054 hätten keine Öku-  menischen Konzilien mehr abgehalten werden können, eindeutig der Kirchenkonsti-  tution »Lumen gentium« widerspreche, die besagt: »Die einzige Kirche Christi ... ist  verwirklicht in (»subsistit in«) der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri  und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird« (LG 8). Insofern  leugnet die Behauptung einer Unmöglichkeit der Abhaltung Ökumenischer Konzi-  lien nach 1054 implizit, dass die Kirche als konkretes Subjekt in dieser Welt anzu-  treffen ist. Auch in historischer Hinsicht überzeuge eine solche Behauptung nicht.  Was die Verbindlichkeit der Konzilsaussagen betrifft, die mancherseits in Frage ge-ist
verwiırklıcht In (»subsıstıt 1N<«) der katholıschen Kırche., dıe VO Nachfolger Petrı1
und VOIN den Bıschöfen In Gemeininschaft mıt ıhm geleıtet WITCI« (LG Insofern
eugnet dıe Behauptung eiıner Unmöglıchkeıit der Abhaltung Okumenischer KonzI1-
en ach 1054 ımplızıt, ass dıe Kırche als konkretes Subjekt In cdieser Welt ANZU-

reIfen ist uch In hıstorıscher Hınsıcht überzeuge eiıne solche Behauptung nıcht
Was dıe Verbindlichker der Konzıilsaussagen e{rn dıe mancherseı1ts In rage g —
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Das Zweite Vatikanische Konzil (1962−1965) gilt in der modernen Kirchenge-
schichte als ein epochales Großereignis, obwohl 50 Jahre in historischer Hinsicht ein
kurzer Zeitraum sind. Über die journalistische Berichterstattung wurde das Konzil von
einer weltweiten Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt, auch außerkirchlich. Die hohe
Zahl von 2.000 bis 2.500 Bischöfen aus aller Welt, die stimmberechtigt teilnahmen,
ließ einen gesamtkirchlichen Charakter der Konzilsdekrete erwarten. Die Konzilsvä-
ter diskutierten über Grundfragen zu Glaube, Leben und Disziplin der katholischen
Kirche, nicht zuletzt über die ökumenische Bemühung für die Einheit der Christen.
Der Blick einzig auf die Konzilsversammlung genügt allerdings nicht, um die Bedeu-
tung des Zweiten Vatikanum beurteilen zu können. Es bedarf zudem einer Interpreta-
tion und Wertung der Konzilstexte mit ihrer Rezeption im kirchlichen Leben. 

Dies war das Thema einer internationalen Tagung in Rom an der Päpstlichen Uni-
versität Santa Croce (3.−4. Mai 2012) mit dem Titel »Zweites Vatikanisches Konzil
− Der bleibende Wert einer Reform für die Neuevangelisierung«. Unter der Schirm-
herrschaft des Erzbischofs von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx,
sprachen und diskutierten zwanzig Fachleute über Redaktionsgeschichte, theologi-
schen Gehalt und Rezeption aller sechzehn Konzilsdekrete.

Der Eröffnungsvortrag von Johannes Grohe (Rom) zeigte die Kriterien für die
Ökumenizität des Zweiten Vatikanum im Kontext der Konziliengeschichte auf. In
der Kirchengeschichtsschreibung wird das Zweite Vatikanum als 21. Ökumenisches
Konzil gezählt. Als ranghöchste Kirchenversammlung, die die katholische Kirche
kennt, besitzen Ökumenische Konzilien oberste lehramtliche Autorität. Allerdings
werde die Ökumenizität des Zweiten Vatikanum mitunter bezweifelt, so Grohe, auch
aus Rücksicht auf die ökumenischen Beziehungen zu den Ostkirchen. Grohe wies
darauf hin, dass die Ansicht, nach dem Großen Schisma von 1054 hätten keine Öku-
menischen Konzilien mehr abgehalten werden können, eindeutig der Kirchenkonsti-
tution »Lumen gentium« widerspreche, die besagt: »Die einzige Kirche Christi ... ist
verwirklicht in (»subsistit in«) der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri
und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird« (LG 8). Insofern
leugnet die Behauptung einer Unmöglichkeit der Abhaltung Ökumenischer Konzi-
lien nach 1054 implizit, dass die Kirche als konkretes Subjekt in dieser Welt anzu-
treffen ist. Auch in historischer Hinsicht überzeuge eine solche Behauptung nicht.
Was die Verbindlichkeit der Konzilsaussagen betrifft, die mancherseits in Frage ge-
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stellt werde. erinnerte TO dıe Ansprache auls VI während der etzten Öflfent-
lıchen Konzilssıtzung (7.12.1965): » Nun ist N hılfreich beachten., ass dıe Kırche
Urc ıhr Lehramt. obwohl N eın Lehrkapıtel mıt außerordentliıchen dogmatıschen
Sätzen definieren wollte., nıchtsdestowen1ger In sehr vielen Fragen mıt Autorı1tät ıhre
Lehre vorgelegt hat. deren Norm heute ıhr (Jjew1ssen auszurıichten dıe Menschen
gehalten SIN «

Als wıchtigster Konzılstext wırd me1st »Lumen gentium« ewertel, dıe Dogmatı-
sche Konstıitution über Wesen und Sendung der Kırche S1e gleichsam dıe »tragende
Säule« der übrıgen Konzılsdekrete., dıe 1m 1C auft »Lumen gentium« interpretiert
werden sollten. betonte Jose Ramon Yıllar (Pamplona). Unter eZzug auft das yste-
rıum Christı brachte dıe Konstıitution nämlıch eıne CUuec Lesart In der Identitätsbe-
stımmung der Kırche Zentrale egriffe der Ekklesiologıe se1en 1er theologısc
sammengeführt: DiIie Kırche ist » Volk (jottes« und »Leıb Christ1« 1m eılıgen Geilst,
Geme1nnschaft (»COMMUN10<«) und allumfassende Heılssakrament., eıne »Komplexe
Wırklıchkeıit, dıe N menschlıchem und göttliıchem Element zusammenwächst«
(LG L: 3: /-17; 48) Hıer Außerte sıch erstmals eın Konzıl über dıe sakramentale
Grundlage und Kollegialıtät des Bıschofsamtes (LG 211.) Der Petruschenst wırd In
das Kollegi1ıum der 1SChHNOolIe integriert, das »gemeınsam mıt ıhrem aupt, dem Bı-
SC VOIN KOm., und nıemals ohne dieses aupt, gleichfalls J1räger der höchsten und
vollen Gewalt über dıe Kırche« ist (LG 22) Nıemals sprach eın Konzıil-
eX derartıg ausführlich und tiefgründ1g über dıe Laıien (LG A()}—3 und betonte dıe
allgemeıne erufung ZUT Heılıgkeıt In der Kırche (LG

Mıt der » Hermeneutık der Reform« und ıhren theologıschen Krıiterien befasste
sıch Miıguel de alıs om Ausgehend VOIN der Ansprache aps Benedikts AVI
das Kardınalskolleg1um (22.12.2005) e  € de alls dıe » Hermeneutık der Re-
LOrm« N eiıner Vertiefung des aubens herzuleıten. Als eın Hauptzıel des Konzıls
hatte aps Johannes In se1ıner Antrıttsenzyklıka (1959) dıe Erneuerung des
aubens bezeıchnet. Als Ziel eıner kırc  ıchen Reform. dıe das Glaubensleben LÖTr-
dert. nannte alıs dıe Heılıgkeıt. » Hermeneutık der Reform« verstand CT als Entwık-
ung des kırc  ıchen aubens ahrung se1ner substantıellen Identıtät.

Der Vortrag »Sacrosanctum Concılıum und dıe Liturgiereform« VON Helmut Ho-
D1INg (Freiburg Br.) verdeutlıchte. W1e dıe Konzılshermeneutik insgesamt, auch
dıe Hermeneutık der Lıturgiekonstitution eın Gegenstand teıls eftiger Kontroversen
ist Von eiıner »Schlach:! dıe Deutung« des Konzıls sprechen, se1 nıcht übertrie-
ben, meınte Hopıng e1 werde allerdings dıe Bedeutung VON »Sacrosanctum
Conc1ıl1ıum«., der Grundlage der nachkonzılıaren Liturgiereform, vielTac nıcht ANZC-
IMEesSSeCM berücksichtigt. »Particıpatio CIUOSA« und »mysterıum paschale« Ssınd Ze11-
trale Leıitbegriffe der Lıiturgiekonstitution. ext spreche nıcht VOIN eiıner »rTeforma-
110< der Liturgıie, sondern VON »instaurat1i0«, eıner allgemeınen Erneuerung der I_ 1-
turgıe (SC 21: 24) In welchem Mablbe aber dıe Vertiefung des relıg1ösen Lebens
Urc dıe lıturg1ısche Erneuerung gelungen, W1e also dıe Lıturgiereform beurte1lı1len
sel. darüber herrsche heute viel Streıt. tellte Hopıng test DiIie Liturgiereform CI -

schöpfe sıch nıcht In der Überarbeitung der lıturgıschen Bücher. sondern ziele auftf e1-
Erneuerung der lıturg1schen Praxıs 1m Sinne der Liturgiekonstitution des Konzıls

stellt werde, erinnerte Grohe an die Ansprache Pauls VI. während der letzten öffent-
lichen Konzilssitzung (7.12.1965): »Nun ist es hilfreich zu beachten, dass die Kirche
durch ihr Lehramt, obwohl es kein Lehrkapitel mit außerordentlichen dogmatischen
Sätzen definieren wollte, nichtsdestoweniger in sehr vielen Fragen mit Autorität ihre
Lehre vorgelegt hat, an deren Norm heute ihr Gewissen auszurichten die Menschen
gehalten sind.«

Als wichtigster Konzilstext wird meist »Lumen gentium« gewertet, die Dogmati-
sche Konstitution über Wesen und Sendung der Kirche. Sie gleichsam die »tragende
Säule« der übrigen Konzilsdekrete, die im Blick auf »Lumen gentium« interpretiert
werden sollten, betonte José Ramón Villar (Pamplona). Unter Bezug auf das Myste-
rium Christi brachte die Konstitution nämlich eine neue Lesart in der Identitätsbe-
stimmung der Kirche. Zentrale Begriffe der Ekklesiologie seien hier theologisch zu-
sammengeführt: Die Kirche ist »Volk Gottes« und »Leib Christi« im Heiligen Geist,
Gemeinschaft (»communio«) und allumfassendes Heilssakrament, eine »komplexe
Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst«
(LG 1; 3; 7−17; 48). Hier äußerte sich erstmals ein Konzil über die sakramentale
Grundlage und Kollegialität des Bischofsamtes (LG 21f.). Der Petrusdienst wird in
das Kollegium der Bischöfe integriert, das »gemeinsam mit ihrem Haupt, dem Bi-
schof von Rom, und niemals ohne dieses Haupt, gleichfalls Träger der höchsten und
vollen Gewalt über die ganze Kirche« ist (LG 22). Niemals zuvor sprach ein Konzil-
stext derartig ausführlich und tiefgründig über die Laien (LG 30–38) und betonte die
allgemeine Berufung zur Heiligkeit in der Kirche (LG 39–42). 

Mit der »Hermeneutik der Reform« und ihren theologischen Kriterien befasste
sich Miguel de Salis (Rom). Ausgehend von der Ansprache Papst Benedikts XVI. an
das Kardinalskollegium (22.12.2005) regte de Salis an, die »Hermeneutik der Re-
form« aus einer Vertiefung des Glaubens herzuleiten. Als ein Hauptziel des Konzils
hatte Papst Johannes XXIII. in seiner Antrittsenzyklika (1959) die Erneuerung des
Glaubens bezeichnet. Als Ziel einer kirchlichen Reform, die das Glaubensleben för-
dert, nannte Salis die Heiligkeit. »Hermeneutik der Reform« verstand er als Entwik-
klung des kirchlichen Glaubens unter Wahrung seiner substantiellen Identität.

Der Vortrag »Sacrosanctum Concilium und die Liturgiereform« von Helmut Ho-
ping (Freiburg i. Br.) verdeutlichte, wie die Konzilshermeneutik insgesamt, so auch
die Hermeneutik der Liturgiekonstitution ein Gegenstand teils heftiger Kontroversen
ist. Von einer »Schlacht um die Deutung« des Konzils zu sprechen, sei nicht übertrie-
ben, meinte Hoping. Dabei werde allerdings die Bedeutung von »Sacrosanctum
Concilium«, der Grundlage der nachkonziliaren Liturgiereform, vielfach nicht ange-
messen berücksichtigt. »Participatio actuosa« und »mysterium paschale« sind zen-
trale Leitbegriffe der Liturgiekonstitution. Ihr Text spreche nicht von einer »reforma-
tio« der Liturgie, sondern von »instauratio«, einer allgemeinen Erneuerung der Li-
turgie (SC 21; 24). In welchem Maße aber die Vertiefung des religiösen Lebens
durch die liturgische Erneuerung gelungen, wie also die Liturgiereform zu beurteilen
sei, darüber herrsche heute viel Streit, stellte Hoping fest. Die Liturgiereform er-
schöpfe sich nicht in der Überarbeitung der liturgischen Bücher, sondern ziele auf ei-
ne Erneuerung der liturgischen Praxis im Sinne der Liturgiekonstitution des Konzils.
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» Diese Erneuerung, dıe ohne /Zwelılel auft Dauer manche Korrekturen der 1ıturg1-
schen Reform ertorderlıc macht. ist 11UTr Urc eıne bessere lıturg1sche Bıldung und
mystagogısche Erschlıeßung der lıturgı1schen Feıiern der Kırche erreichen. hne
lıturg1sche Bıldung und Mystagogıe annn auch eıne Neuevangelısıerung nıcht CI -

Lolgreich Se1N.«
Manfred Spieker (Osnabrück) untersuchte dıe Pastoralkonstitution »Gaudıum el

SPCS« über dıe Kırche In der Welt VOIN heute Dem ersten Teı1l des lextes beschemigte
Spieker eiıne posıtıve 1C der Welt und Kultur und mıt Berufung auft Joseph Kat-
zınger »e1ınen erstaunlıchen Uptimısmus«. |DER vierte Kapıtel, das dıe » Aufgabe
der Kırche In der Welt VOIN heute« (GS reflektiert. sel laut Spieker eıne Art
» Visıtenkarte des Konzıls«. Besonders aro Woytyla hatte 1er intens1iıv mıtgearbel-
tet 1C Verurteilung, sondern Zusammenarbeıt, nıcht aCc sondern Dienst. nıcht
Autorıtät. sondern Dialog kennzeıiıchnen das Verhältnıs der Kırche ZUT Welt Nur 1m
Geheimnıs des Lleischgewordenen Wortes are sıch das Geheimnıs des Menschen
wahrhaft aut Christus erschlıeße dem Menschen »se1ne höchste Berufung« (GS 22)
Dieser olt zıtierten christologıschen Kernaussage WIEeS Spieker eıne Schlüsselstel-
lung 1.aut George Weıgel Wr S$1e Tür aro Woltyla »der theologısche ngel-
pun des SaNzZCh Konzıls«.

uch dıe Konzilsrezeption Urc dıe wıissenschaftlıche eschıichtsschreıibung
ze1gt kontroverse Posıtionen. W1e Phılıppe Chenaux om auTfzeigte. Kırchliche In-
stıtute und Archıve SOWw1e katholısche UnLwwversıitäten trieben dıe Konziılsforschung
se1ıt den 1L9/0er ahren ugle1c hatte Paul VI das Archıv des Zweıten Vatıka-
nıschen Konzıls Tür dıe Forschung zugänglıch gemacht und Vıncenzo Carbone mıt
der Herausgabe der Konzılsakten beaulftragt. |DER » Instıitut Tür Kelig10nswıssen-
schaften« In Bologna, das Hıs MM der Leıtung VOIN 1useppe erng0 stand.,
erschlıelit Tagebücher, persönlıche Aufzeichnungen und Briefe bedeutender Theolo-
ScCH und sonstiger Konzılsteilnehmer. DIie systematısche Auswertung cdieser per1ıphe-
TEn Quellen Urc den »Kre1is VOIN Bologna« konzentriert sıch auft das »Ereignis
Konzıl«. S1e stutzft sıch e1 auft dıe Theorı1e., ass In den Konzılstexten dıe e1igentlı-
che Aussageabsıcht des Zwelıten Vatıkanum 11UT ungenügend 7U USATuC komme.,
we1l dıe Dekrete 7U WecC eiınes einmütıgen Abstimmungsergebnisses KOmpro-
m1ssformulıerungen enthalten. Im methodıschen 1C auft den SOgeNaNNtEN »Gelst
des Konzıils« behauptet dıe Hermeneutık des »Kre1ises VOIN Bologna« Tür
prıvate ennahezu Gleichrangigkeıit mıt den OINNZ1e@ellen Konzılsakten und e-
kreten Fur das kırchliche Selbstverständnıs ist cdieser Ansatz aber problematısch,
enn steht 1m Zusammenhang mıt der »Hermeneutık der Diskontinulntät und
des Bruchs« zwıschen eiıner angeblıchen »vorkonzılı1aren« und »nachkonzıllaren«
Kırche

Dieser Auffassung seizfte aps ened1i AVI In se1ıner Ansprache
das Kardınalskolleg1um und dıe Mıtglıeder der römıschen Kurıe dıe » Hermeneu-

t1ık der Reform« C  e  €  » also dıe Erneuerung der Kırche ahrung der Konti-
nuıntät. Fuür dıe Konzılshermeneutik Se1 nıcht 11UTr dıe Erforschung, sondern auch dıe
Interpretation der Quellen wıchtig, betonte Chenaux Gegenüber der Heranzıehung
VON Privatquellen ollten omlzıelle Quellen methodıschen Vorrang en Fur dıe

»Diese Erneuerung, die ohne Zweifel auf Dauer manche Korrekturen an der liturgi-
schen Reform erforderlich macht, ist nur durch eine bessere liturgische Bildung und
mystagogische Erschließung der liturgischen Feiern der Kirche zu erreichen. Ohne
liturgische Bildung und Mystagogie kann auch eine Neuevangelisierung nicht er-
folgreich sein.«

Manfred Spieker (Osnabrück) untersuchte die Pastoralkonstitution »Gaudium et
spes« über die Kirche in der Welt von heute. Dem ersten Teil des Textes bescheinigte
Spieker eine positive Sicht der Welt und Kultur und − mit Berufung auf Joseph Rat-
zinger − »einen erstaunlichen Optimismus«. Das vierte Kapitel, das die »Aufgabe
der Kirche in der Welt von heute« (GS 40–45) reflektiert, sei laut Spieker eine Art
»Visitenkarte des Konzils«. Besonders Karol Wojtyla hatte hier intensiv mitgearbei-
tet. Nicht Verurteilung, sondern Zusammenarbeit, nicht Macht, sondern Dienst, nicht
Autorität, sondern Dialog kennzeichnen das Verhältnis der Kirche zur Welt. Nur im
Geheimnis des fleischgewordenen Wortes kläre sich das Geheimnis des Menschen
wahrhaft auf. Christus erschließe dem Menschen »seine höchste Berufung« (GS 22).
Dieser oft zitierten christologischen Kernaussage wies Spieker eine Schlüsselstel-
lung zu. Laut George Weigel war sie für Karol Wojtyla »der theologische Angel-
punkt des ganzen Konzils«. 

Auch die Konzilsrezeption durch die wissenschaftliche Geschichtsschreibung
zeigt kontroverse Positionen, wie Philippe Chenaux (Rom) aufzeigte. Kirchliche In-
stitute und Archive sowie katholische Universitäten trieben die Konzilsforschung
seit den 1970er Jahren voran. Zugleich hatte Paul VI. das Archiv des Zweiten Vatika-
nischen Konzils für die Forschung zugänglich gemacht und Vincenzo Carbone mit
der Herausgabe der Konzilsakten beauftragt. Das »Institut für Religionswissen-
schaften« in Bologna, das bis 2007 unter der Leitung von Giuseppe Alberigo stand,
erschließt Tagebücher, persönliche Aufzeichnungen und Briefe bedeutender Theolo-
gen und sonstiger Konzilsteilnehmer. Die systematische Auswertung dieser periphe-
ren Quellen durch den »Kreis von Bologna« konzentriert sich auf das »Ereignis
Konzil«. Sie stützt sich dabei auf die Theorie, dass in den Konzilstexten die eigentli-
che Aussageabsicht des Zweiten Vatikanum nur ungenügend zum Ausdruck komme,
weil die Dekrete zum Zweck eines einmütigen Abstimmungsergebnisses Kompro-
missformulierungen enthalten. Im methodischen Blick auf den sogenannten »Geist
des Konzils« behauptet die Hermeneutik des »Kreises von Bologna« für 
private Schriften nahezu Gleichrangigkeit mit den offiziellen Konzilsakten und -de-
kreten. Für das kirchliche Selbstverständnis ist dieser Ansatz aber problematisch,
denn er steht im engen Zusammenhang mit der »Hermeneutik der Diskontinuität und
des Bruchs« zwischen einer angeblichen »vorkonziliaren« und »nachkonziliaren«
Kirche. 

Dieser Auffassung setzte Papst Benedikt XVI. am 22.12.2005 in seiner Ansprache
an das Kardinalskollegium und die Mitglieder der römischen Kurie die »Hermeneu-
tik der Reform« entgegen, also die Erneuerung der Kirche unter Wahrung der Konti-
nuität. Für die Konzilshermeneutik sei nicht nur die Erforschung, sondern auch die
Interpretation der Quellen wichtig, betonte Chenaux. Gegenüber der Heranziehung
von Privatquellen sollten offizielle Quellen methodischen Vorrang haben. Für die
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eschichtsschreıibung Sınd prıvate Quellen allerdings wıchtig, we1l tlıche Interven-
t1ionen der Konzılsväter nıcht In denen dokumentiert SINd.

DiIie Kezeption des Dekrets » Apostolıcam actuosıtatem« über das La1enapostolat
ist In der nachkonzılıaren Praxıs der Kırche Hıs heute schwiıer1g, W1e Arturo Cattaneo
ugano einräumte. DiIie TODIeme se1en sıcherlich nıcht alleın Urc das ekrte
erklären. DiIie Thesen 7U allgemeınen Priestertum er Gläubigen, dıe Yves ongar
19553 vortrug (»Jalons DOUL uNe theologıe du Jaicat«) wurden VOT dem Konzıl als
extirem empfunden. Eın olcher angel Bewusstsein Tür den m1iss1oNarıschen
Charakter er Gläubigen exıstiere allerdings auch In der Nachkonzılszeıit Cattaneo
nannte konkrete Deflizıte 1m Verständnıs der spezılıschen Aufgabe der Laıien In der
Kırche Anstatt Laıien 11UT In kırchliche Strukturen einbınden wollen. WAS aller-
1ngs möglıch und In vielen Fällen angebracht sel, sollte das apostolısche Irken der
Laıien In der säkularen Welt e1gens gefördert werden. Hıerzu enthalten » Apostolicam
actuosıtatem« und >Christilideles la1c1«, das Nachsynodale chreıben Johannes
Qauls I1 über dıe Laıien In Kırche und Welt viele Schätze. dıe N laut Cattaneo
och entdecken g1ilt

DiIie Komplexıtä der auft der römıschen lagung besprochenen Fragen Wr Urc
das /Zweıte Vatıkanum selbst bedingt Anders als rühere Konzılıen., dıe 11UTr auft theo-
logısche Ooder dıszıpliınarısche Eınzeliragen eingıngen, wollte das /Zweıte Vatıkanum
dıe überlıeferte Glaubenslehre umfTfassend arlegen. SO ist se1ın Textkorpus inhaltlıch
sehr vıiel komplexer. Hınzu kommt dıe Tatsache., ass das Kezeptionssubjekt, dıe
Weltkırche. wesentlıch heterogener als be1l Iirüheren Konzılıen strukturıiert ist In der
Konzılsaula des Zweıten Vatıkanum selbst Wr rTahrbar. ass dıe katholısche Kır-
che eiıne global präsente Kelıg10nsgemeınnschaft geworden W ar ] Dass dıe praktısche
Umsetzung der Konzılslehre 1m en der Kırche Zeıt braucht. ist verständlıch.
Jahre ach Konzıilseröffnung hat dıe lagung Santa Croce be1l vielen Zuhörern das
Interesse Zweıten Vatıkanum NEeU geweckt S1e Wr eın Ansporn, dıe lexte des
Konzıls nochmals lesen.

Geschichtsschreibung sind private Quellen allerdings wichtig, weil etliche Interven-
tionen der Konzilsväter nicht in den Akten dokumentiert sind.

Die Rezeption des Dekrets »Apostolicam actuositatem« über das Laienapostolat
ist in der nachkonziliaren Praxis der Kirche bis heute schwierig, wie Arturo Cattaneo
(Lugano) einräumte. Die Probleme seien sicherlich nicht allein durch das Dekret zu
erklären. Die Thesen zum allgemeinen Priestertum aller Gläubigen, die Yves Congar
1953 vortrug (»Jalons pour une théologie du laïcat«) wurden vor dem Konzil als zu
extrem empfunden. Ein solcher Mangel an Bewusstsein für den missionarischen
Charakter aller Gläubigen existiere allerdings auch in der Nachkonzilszeit. Cattaneo
nannte konkrete Defizite im Verständnis der spezifischen Aufgabe der Laien in der
Kirche. Anstatt Laien nur in kirchliche Strukturen einbinden zu wollen, was aller-
dings möglich und in vielen Fällen angebracht sei, sollte das apostolische Wirken der
Laien in der säkularen Welt eigens gefördert werden. Hierzu enthalten »Apostolicam
actuositatem« und »Christifideles laici«, das Nachsynodale Schreiben Johannes
Pauls II. über die Laien in Kirche und Welt (1988), viele Schätze, die es laut Cattaneo
noch zu entdecken gilt. 

Die Komplexität der auf der römischen Tagung besprochenen Fragen war durch
das Zweite Vatikanum selbst bedingt. Anders als frühere Konzilien, die nur auf theo-
logische oder disziplinarische Einzelfragen eingingen, wollte das Zweite Vatikanum
die überlieferte Glaubenslehre umfassend darlegen. So ist sein Textkorpus inhaltlich
sehr viel komplexer. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Rezeptionssubjekt, die
Weltkirche, wesentlich heterogener als bei früheren Konzilien strukturiert ist. In der
Konzilsaula des Zweiten Vatikanum selbst war erfahrbar, dass die katholische Kir-
che eine global präsente Religionsgemeinschaft geworden war. Dass die praktische
Umsetzung der Konzilslehre im Leben der Kirche Zeit braucht, ist verständlich. 50
Jahre nach Konzilseröffnung hat die Tagung an Santa Croce bei vielen Zuhörern das
Interesse am Zweiten Vatikanum neu geweckt. Sie war ein Ansporn, die Texte des
Konzils nochmals zu lesen. 
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